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RS VwGH Erkenntnis 2003/03/19
2001/04/0065

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2003

Rechtssatz

Nicht die einzelnen Maschinen, Geräte oder die beim Betrieb vorkommenden Tätigkeiten bilden den Gegenstand der

behördlichen Genehmigung, sondern die gesamte gewerbliche Betriebsanlage, die eine Einheit darstellt (Hinweis auf

das E vom 17.3.1998, Zl. 97/04/0139, und die dort zitierte Vorjudikatur).

Im RIS seit

16.05.2003

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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